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BBiG § 7a,8+9:
Verkürzung / 
Verlängerung 
der Ausbildung

 § 7a Teilzeitberufsausbildung

 (4) Der Antrag auf Eintragung des Berufsausbildungsvertrages nach § 36 Absatz 1 in das 
Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse für eine Teilzeitberufsausbildung kann mit 
einem Antrag auf Verkürzung der Ausbildungsdauer nach § 8 Absatz 1 verbunden werden.

 § 8 Verkürzung oder Verlängerung der Ausbildungsdauer

 (1) Auf gemeinsamen Antrag der Auszubildenden und der Ausbildenden hat die zuständige 
Stelle die Ausbildungsdauer zu kürzen, wenn zu erwarten ist, dass das Ausbildungsziel in 
der gekürzten Dauer erreicht wird.

 (2) In Ausnahmefällen kann die zuständige Stelle auf Antrag Auszubildender die 
Ausbildungsdauer verlängern, wenn die Verlängerung erforderlich ist, um das Ausbildungsziel 
zu erreichen. Vor der Entscheidung über die Verlängerung sind die Ausbildenden zu hören.

 (3) Für die Entscheidung über die Verkürzung oder Verlängerung der Ausbildungsdauer 
kann der Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung Empfehlungen 
beschließen. 

 § 9 Regelungsbefugnis

 Soweit Vorschriften nicht bestehen, regelt die zuständige Stelle die Durchführung der 
Berufsausbildung im Rahmen dieses Gesetzes. 

https://lxgesetze.de/bbig/7a
https://lxgesetze.de/bbig/8
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Erlass Bundes-
ausschuss und
Empfehlungen 
Hauptaus-
schuss BiBB

 Erlass Bundesausschuss für Berufsbildung, 25. Oktober 1974: 
Kriterien zur Verlängerung und -kürzung der Ausbildung

 https://www.bibb.de/dokumente/pdf/HA027.pdf

 Empfehlung d. Hauptausschusses d. Bundesinstituts für 
Berufsbildung vom 10. Juni 2021 zur Verkürzung und 
Verlängerung der Ausbildungsdauer, zur Anrechnung berufl. 
Vorbildung auf die Ausbildungsdauer sowie zur Vorzeitigen 
Zulassung zur Abschlussprüfung

 https://www.bibb.de/dokumente/pdf/HA129.pdf

 Empfehlung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für 
Berufsbildung vom 10. Juni 2021 zur Teilzeitberufsausbildung 
gemäß § 7a des Berufsbildungsgesetzes/§ 27b der 
Handwerksordnung

 https://www.bibb.de/dokumente/pdf/HA174.pdf

Evtl. möchte jemand aus der Gruppe während der Workshoparbeit hier nachsehen… 3

https://www.bibb.de/dokumente/pdf/HA027.pdf
https://www.bibb.de/dokumente/pdf/HA129.pdf
https://www.bibb.de/dokumente/pdf/HA174.pdf


Empfehlung  
Hauptaus-
schuss BiBB
zur TZ-A

BiBB = Bundesinstitut für berufliche Bildung
Quelle: https://www.bibb.de/dokumente/pdf/HA174.pdf
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Empfehlung des Hauptausschusses des BiBB zur 
TZ-A vom 10.06.2021

Darauf können Sie sich bei zuständiger Stelle beziehen!

https://www.bibb.de/dokumente/pdf/HA174.pdf


Wesentliche 
Verkürzungs-
gründe und 
Umfänge

Handhabung z.B. IHK und Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main
Liste nicht vollständig. Berufserfahrung und universitäre Vorbildung spielen ebenfalls eine Rolle.
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Verkürzungsgründe Verkürzungsumfang

Fachoberschulreife (Mittlere Reife) bis zu 6 Monate

Fachhochschulreife/Abitur bis zu 12 Monate

Berufsgrundbildungsjahr od. BFS
(fachbezogen)

bis zu 12 Monate
(Anrechnungszeiten länderspez.; bei Einstieg evtl. 
Vergüt. wie 2. AJ)

Abgeschlossene Berufsausbildung 
(fachbezogen od. fachlich affin)

bis zu 12 Monate
(Anrechnung; bei Einstieg evtl. Vergüt. wie 2. AJ)

Abgebrochene Berufsausbildung 
(fachbezogen od. fachlich affin)

max. bisher absolvierte Ausbildungszeit 
(Anrechnung; bei Einstieg evtl. Vergüt. wie 2. AJ)

Sonstige Gründe: z.B. Alter < 21 Jahre bis zu 12 Monate

Sonstige Gründe: z.B. Familiensorgende bis zu 12 Monate 
(Handlungsempf. Hauptaussch. BiBB bei TZ-A)

Sonstige Gründe: z.B. Vorgezogene Prüfung Einzelfallbezogen (Mindestausbildungsdauer)

Zusammentreffen mehrerer Verkürzungsgründe ist nicht ausgeschlossen

Mindestausbildungszeiten dürfen dabei jedoch nicht unterschritten werden

Regelausbildungszeit:Mindestausbildungszeit = 42:24 / 36:18 / 24:12



Modalitäten 
der 
Vereinbarung 
bzw. 
Antragstellung

Verkürzungsgründe Modalitäten

TZ-Ausbildung und deren Verkürzung TZ-Ausbildung muss explizit vertraglich vereinbart werden 
unter Angabe der Wochenstunden.
Verkürzung muss beantragt und im Ausbildungsvertrag 
vereinbart werden.

Verkürzung wegen vorangegangener Ausbildungszeiten §8 
BBiG (Wechsel des Ausbildungsbetriebes oder der 
Ausbildung)

Ausbildungsverkürzung ist möglichst bei Ausbildungsbeginn 
zu beantragen.

Anrechnung beruflicher Vorbildung §7 BBiG (BFS oder 
Berufsgrundbildungsjahr)

Anrechnungszeit ist zu Beginn der Ausbildung zu 
beantragen.

Ausbildungsverkürzung aufgrund schulischer Vorbildung Ausbildungsverkürzung ist möglichst bei Ausbildungsbeginn 
zu beantragen.

Verkürzung wegen Berufserfahrung §8 BBiG HA BiBB empfiehlt einschlägige berufliche Grundbildung, 
Berufstätigkeit oder Arbeitserfahrung angemessen zu 
berücksichtigen.
Interpretationsspielraum groß.
Ausbildungsverkürzung ist möglichst vor Beginn der 
Ausbildung zu beantragen – geht aber bis spätestens 1 Jahr 
vor Ausbildungsende.
Ausbildungsvergütung wie 1. AJ.

Verkürzung wegen Lebensalter <21 Jahre In Einzelfällen möglich.

https://www.bibb.de/dokumente/pdf/HA129.pdf 6



Vermerk der 
TZ-Ausbildung 
im 
Ausbildungs-
vertrag
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Bei Buchstabe C im Berufsausbildungsvertrag muss die vereinbarte regelmäßige Wochen-
arbeitszeit eingetragen werden.

Wir empfehlen in der Regel 30 Wochenstunden.
Davon übernimmt die Berufsschule ca. 12 Std. – in jedem Fall wie bei VZ-Azubis.

Bei Buchstabe F muss darauf hingewiesen werden, dass die Ausbildung in TZ erfolgt. Teils wird mit
einem Vertragszusatz gearbeitet (s. IHK Berlin).



Vertragszusatz 
TZ-Ausbildung 
IHK Berlin
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Änderungs-
antrag wegen 
Teilzeit
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Änderungsantrag zu einem 
Vollzeitvertrag für TZ kann 
Ebenfalls gestellt werden.



Fazit

 Gesetzesnovelle und Verkürzungsgründe eröffnen 
Interpretationsspielraum

 Handlungsempfehlungen sind juristisch zunächst nicht bindend

 Umgang mit Verkürzungsgründen unterliegt teils dem föderalen 
Prinzip

 Vernetzung, Absprachen und Kooperation sind wichtig:
 Kammern / Berufsschulen / Betriebe / Verbände / Innungen / 

Gewerkschaften / Bildungsträger…

 Evtl. entsteht Mehraufwand bei der Ausbildungsvermittlung
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Leitfragen zur 
Diskussion

 Wie reagieren Ausbildungsinteressierte und/oder Betriebe auf die 
verlängerte TZ-Ausbildung – welcher Bedarf nach Verkürzungen 
der TZ-Ausbildung lässt sich beobachten?

 Welche Erfahrungen machen Sie beim Beantragen einer 
verkürzten TZ-Ausbildung – werden diese Anträge von den 
zuständigen Stellen ohne Weiteres akzeptiert?

 Welche Kooperations- und Argumentationsstrategien verfolgen 
Sie in diesem Zusammenhang?
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Ich freue mich auf eine 
angeregte Workshop-
Diskussion ☺!



So erreichen 
Sie mich

 Tatjana Leichsering, Bereichsleitung 
 Duale Ausbildung verschiedene Berufe

 T.Leichsering@vbff-ffm.de

 069 / 795099-33
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